
 
 

 
 

 

 

   
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 
 

 
  

  
 

  
 

  
    

 
 

   

 
  

 
 

   
  

   
  

 

  

  
 

  

  

 

  
  

 
   

 
 

 

  
 

 

Bundesamt 
für Justiz 

Merkblatt zu Zahlungserinnerungen im Beitreibungsverfahren 
von Ordnungsgeldforderungen 

1. Was ist die Justizbeitreibungsstelle des 
Bundesamts für Justiz? 

Beim Bundesamt für Justiz ist speziell für die 
Vollstreckung in Ordnungsgeldverfahren 
gemäß § 335 HGB eine Vollstreckungsstelle 
eingerichtet. Ihr obliegt die Durchsetzung 
fälliger und offener Ansprüche des Bundes-
amts für Justiz im Wege der Zwangsvoll-
streckung. Die Justizbeitreibungsstelle ist 
Ansprechpartner hinsichtlich der in der Zah-
lungserinnerung aufgeführten, vollstreckba-
ren Forderungen. Weitere Kommunikation ist 
daher ausschließlich und unter Angabe der 
entsprechenden Kassenzeichen mit der Jus-
tizbeitreibungsstelle (Referat VI 3) zu führen. 

2. Welche Forderungen liegen der Zah-
lungserinnerung zugrunde? 

Das Bundesamt für Justiz ist zuständig für 
die Durchführung von Ordnungsgeldver-
fahren nach § 335 HGB wegen Verstoßes 
gegen die handelsrechtlichen Pflichten zur 
Offenlegung von Rechnungslegungsunter-
lagen. 

Unterbleibt in einem Ordnungsgeldverfahren 
die fristgemäße Zahlung von Verfahrens-
kosten oder von Ordnungsgeldern, so wird 
die Justizbeitreibungsstelle mit der Einzie-
hung dieser Forderungen beauftragt. Die 
Justizbeitreibungsstelle fordert vor Einleitung 
der Zwangsvollstreckung den Schuldner 
durch eine Zahlungserinnerung auf, die rück-
ständigen Forderungen innerhalb einer 
Nachfrist zu begleichen. Auf welche Forde-
rungen sich die Zahlungserinnerung bezieht, 
ist der jeweils beigefügten Forderungsauf-
stellung zu entnehmen. Die Zahlungserinne-
rung kann insbesondere folgende Forderun-
gen betreffen: 

- Offene Verfahrenskosten 
Im Falle eines Offenlegungsverstoßes hat 
das Bundesamt für Justiz unter Androhung 
eines Ordnungsgeldes dazu aufgefordert, 
der Offenlegungspflicht innerhalb einer 
Nachfrist von sechs Wochen ab Zugang des 
Androhungsschreibens nachzukommen oder 
das Unterlassen mittels Einspruchs zu recht-
fertigen. Mit der Androhung sind zugleich 

die Kosten des bisherigen Verfahrens ent-
standen. Diese betragen 100 EUR (vor dem 
1. August 2013: 50 EUR) zzgl. 3,50 EUR 
Zustellungsauslagen. Die entsprechende 
Kostenrechnung war Bestandteil des Andro-
hungsschreibens des Bundesamts für Justiz. 

Bitte beachten Sie, dass eine spätere Offen-
legung diese Kosten nicht entfallen lässt. 

- Offene Ordnungsgelder 
Wurde der gesetzlichen Offenlegungspflicht 
nicht fristgemäß oder nicht vollständig nach-
gekommen und das Unterlassen der Offenle-
gung auch nicht mittels Einspruchs gerecht-
fertigt, hat das Bundesamt für Justiz ein 
erstes Ordnungsgeld (zzgl. 3,50 EUR Zu-
stellungsauslagen) festgesetzt. Bei fortge-
setztem Verstoß gegen die Offenlegungs-
pflicht erfolgte die Festsetzung weiterer Ord-
nungsgelder dann jeweils zzgl. 103,50 EUR 
Verfahrenskosten (vor dem 1. August 2013: 
53,50 EUR). 

- Mahngebühr 
Für den Versand der ersten Zahlungserinne-
rung wird eine Mahngebühr von 5 EUR be-
rechnet. 

3. Vollstreckbarkeit der Forderungen 

Die Verfahrenskosten sind stets sofort voll-
streckbar. Die Zahlungspflicht entfällt nur, 
wenn die Ordnungsgeldandrohung wegen 
eines berechtigten Einspruchs aufgehoben 
wird. 

Festgesetzte Ordnungsgelder sind voll-
streckbar, wenn gegen sie nicht oder nicht 
fristgemäß Beschwerde eingelegt wird oder 
wenn eine eingelegte Beschwerde durch das 
zuständige LG Bonn zurückgewiesen wird. 

Die Einlegung eines Rechtsmittels gegen 
einen Ordnungsgeldandrohungs- oder Fest-
setzungsbescheid hindert nicht die Voll-
streckung anderer Bescheide (auch betref-
fend anderer Bilanzgeschäftsjahre), die sich 
gegen denselben Betroffenen richten. 
Bitte achten Sie daher auch auf das jeweilige 
EHUG-Aktenzeichen des Ordnungsgeld-
verfahrens sowie das jeweilige Kassenzei-
chen der Forderung. 



 

 

  

 

  
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

   
  

   

  
 

 
  

  
  

 

  
 
 

 

  

 
   

 

  
 

 
 

  

 

    
 

     
   

  

 
    

  

 

  

 

 

  

 
  

     
 

 

   
  
 

  

   
 

  
   

  

    
     

  
 

4. Ausgleich von offenen Forderungen 

Offene Verfahrenskosten und Ordnungsgeld-
forderungen sind durch Überweisung auf das 
in der Zahlungserinnerung angegebene Kon-
to unter Angabe der Kassenzeichen auszu-
gleichen. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass jeder einzel-
nen Forderung ein gesondertes Kassen-
zeichen zugeordnet ist. 

Bitte beachten Sie auch, dass die im Rah-
men des Ordnungsgeldverfahrens beim 
Bundesamt für Justiz anfallenden Kosten 
unabhängig von dem für die Einreichung der 
Rechnungslegungsunterlagen beim Betreiber 
des Bundesanzeigers, der Bundesanzeiger 
Verlagsgesellschaft mbH, anfallenden Ent-
gelt zu zahlen sind. 

5. Wie können Zahlungserleichterungen
erreicht werden? 

Lassen die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Schuldners die Zahlung in einer Summe 
nicht zu, kann Ratenzahlung beantragt wer-
den. Bitte wenden Sie sich schriftlich mit 
einer möglichst detaillierten Darlegung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners 
und unter Angabe der in der Mahnung ange-
gebenen Kassenzeichen an die Justizbeitrei-
bungsstelle (Referat VI 3). Soweit Schuldne-
rin der Forderung die Gesellschaft ist, kommt 
es allein auf deren wirtschaftliche Verhältnis-
se an. Ein Vordruck ist der Mahnung beige-
fügt und kann auch auf der Internetseite des 
Bundesamts für Justiz heruntergeladen wer-
den. 

6. Können noch Einwendungen gegen
das Entstehen der Forderungen (z. B.
gegen die Offenlegungspflicht) erhoben
werden? 

Einwendungen gegen das Entstehen der 
Forderungen, z. B. gegen die Offenlegungs-
pflicht, können im Rahmen der Beitreibung 
grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt wer-
den. Solche Einwendungen waren aus-
schließlich während des Ordnungsgeldver-

fahrens mittels Einspruchs gegen die Andro-
hung eines Ordnungsgeldes oder mittels 
Beschwerde gegen die Ordnungsgeldfest-
setzung zu erheben. 

In der Vollstreckung regelmäßig unbeachtlich 
sind damit die folgenden häufig vorge-
brachten materiellen Einwendungen: 

- die Gesellschaft entfaltet keine 
Geschäftstätigkeit; 

- die Gesellschaft ist aufgelöst bzw. 
befindet sich in Liquidation; 

- bei der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses bestehen praktische Schwierigkei-
ten, z. B. Krankheit, personelle Engpäs-
se, Geschäftsführerwechsel, technische 
Probleme, laufende Betriebsprüfungen; 

- der Jahresabschluss ist rechtzeitig 
offengelegt worden. 

7. Vollstreckungsmaßnahmen 

Der Justizbeitreibungsstelle stehen bei aus-
bleibender Zahlung alle gesetzlichen 
Zwangsvollstreckungsmittel zur Durchset-
zung der offenen Forderung (insbesondere 
auch Abnahme der Vermögensauskunft, 
Erzwingungshaft, Pfändung von Bankgutha-
ben) zur Verfügung. 

Unter bestimmten Voraussetzungen erfolgt 
die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis. 
Das Bundesamt für Justiz kann Auskünfte 
Dritter nach § 802l ZPO einholen. 

8. Wo erhalte ich weitere Informationen? 

Weitere Informationen zur Vollstreckung 
erhalten Sie auf der Homepage des Bundes-
amts für Justiz unter 
www.bundesjustizamt.de/vollstreckung 
oder telefonisch unter 0228-410-6504 
(Verbindung mit einer Sachbearbeiterin oder 
einem Sachbearbeiter montags bis donners-
tags in der Zeit von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
sowie freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr). 

Weitere Informationen zum Ordnungsgeld-
verfahren nach § 335 HGB erhalten Sie auf 
der Homepage des Bundesamts für Justiz 
unter www.bundesjustizamt.de/ehug. 

Die Erteilung von Rechtsauskünften oder die Unterstützung bei der individuellen Rechtsverfolgung
gehört nicht zu den Aufgaben des Bundesamts für Justiz. Bitte wenden Sie sich an die für die
Rechtsberatung besonders befugten Personen und Stellen wie zum Beispiel Rechtsanwälte und
Steuerberater. 

http://www.bundesjustizamt.de/vollstreckung
http://www.bundesjustizamt.de/ehug
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